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BGB §§  1353 Abs. 1, 1408, 1587c, 2274; 
LPartG §§ 7, 10, 16, 20, 20a; VersAusglG § 6
Gesetz zur Einführung der gleichge-
schlechtlichen Ehe; Auswirkungen der 
Umwandlung einer Lebenspartnerschaft 
in eine Ehe auf Lebenspartnerschafts-
verträge

I. Sachverhalt
Eingetragene Lebenspartner haben im Jahre 2012 die 
Lebenspartnerschaft begründet und einen Lebenspartner-
schaftsvertrag abgeschlossen.

Der Lebenspartnerschaftsvertrag sieht u. a. vor:

a) Vereinbarung der Gütertrennung;
b) weitreichende Unterhaltsverzichte;
c) Ausschluss des Versorgungsausgleichs.

Außerdem haben die Lebenspartner einen Erbvertrag ge-
schlossen, der eine gegenseitige Erbeinsetzung vorsieht. 

II. Fragen
1.	 Müssen die Lebenspartner einen Ehevertrag schlie-
ßen, wenn sie ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe um-

wandeln, damit die im Jahre 2012 getroffenen Rege-
lungen zur Gütertrennung, zum Unterhaltsverzicht und  
zum Ausschluss des Versorgungsausgleichs fortgelten?

2.	 Wenn ja, muss die Änderung, Ergänzung bzw. der 
Neuabschluss vor der Umwandlung erfolgen, damit keine 
Lücke entsteht?

III. Zur Rechtslage
1.	 Gesetz zur Einführung der gleichgeschlecht- 
lichen Ehe
Am 28.6.2017 hat der Bundestag das Gesetz zur 
Einführung des Rechts auf Eheschließung für Per- 
sonen gleichen Geschlechts verabschiedet. Das Gesetz 
wurde am 28.7.2017 im Bundesgesetzblatt verkündet 
(BGBl. 2017 I, 2787). Es ist am 1.10.2017 in Kraft ge- 
treten (vgl. Art. 3 Abs. 1). 

Die wesentliche Neuerung des Gesetzes liegt in der 
Änderung von §  1353 Abs.  1 S.  1  BGB. Diese Vor- 
schrift lautet nunmehr wie folgt:

„Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder  
gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen.“

Damit ist es auch Personen gleichen Geschlechts mög-
lich, die Ehe zu schließen. Die Begründung einer ein- 
getragenen Lebenspartnerschaft nach dem LPartG ist  
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes nicht mehr möglich 
(Art. 3 Abs. 3).
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2.	 Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine 
Ehe
Das Gesetz zur Einführung der gleichgeschlechtlichen  
Ehe sieht nicht nur die Möglichkeit einer Neubegrün- 
dung einer Ehe zwischen Personen gleichen Geschlechts 
vor, sondern gestattet auch eingetragenen Lebenspart- 
nern, die zwischen ihnen bestehende eingetragene Le-
benspartnerschaft in eine Ehe umzuwandeln.

§ 20a LPartG bestimmt:

„1Eine Lebenspartnerschaft wird in eine Ehe umgewan-
delt, wenn zwei Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner 
gegenseitig persönlich und bei gleichzeitiger Anwesen-
heit erklären, miteinander eine Ehe auf Lebenszeit füh-
ren zu wollen. 2Die Erklärungen können nicht unter 
einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden. 
3Die Erklärungen werden wirksam, wenn sie vor dem 
Standesbeamten abgegeben werden.“

Bei der Umwandlung ihrer Lebenspartnerschaft in 
eine Ehe haben die Lebenspartner das Bestehen der 
Lebenspartnerschaft durch öffentliche Urkunden nach-
zuweisen (§ 17a Abs. 1 PStG).

3.	 Auswirkungen der Umwandlung mit Blick auf 
bereits geschlossene Lebenspartnerschaftsverträge
Wandeln die Lebenspartner die zwischen ihnen be- 
stehende eingetragene Lebenspartnerschaft gem.  §  20a 
LPartG in eine Ehe um, fragt sich, wie sich die Än-
derung des personenstandsrechtlichen Statusverhält- 
nisses auf bereits geschlossene Lebenspartnerschaftsver-
träge (§  7 LPartG) auswirkt. Das Gesetz zur Einführung  
des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen 
Geschlechts regelt diese Frage nicht ausdrücklich. 
Allerdings bestimmt es in Art.  3  Abs.  2 (Hervorhe- 
bungen durch die DNotI-Redaktion):

„Für Rechte und Pflichten der Lebenspartnerinnen 
oder Lebenspartner bleibt nach der Umwandlung der 
Lebenspartnerschaft in eine Ehe der Tag der Begrün- 
dung der Lebenspartnerschaft weiterhin maßgebend.“

Die Gesetzesbegründung führt hierzu aus (BT-Drs.  
18/6665, S. 10 = BT-Drs. 18/5098, S. 9):

„Nach der Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine 
Ehe haben die Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner 
die gleichen Rechte und Pflichten, als ob sie am Tag  
der Begründung der Lebenspartnerschaft geheiratet  
hätten. Damit wird die bestehende Ungleichbehandlung 
eingetragener Lebenspartnerinnen und Lebenspartner mit 
Ehegatten […] rückwirkend beseitigt. Dies bedeutet, dass 
bestimmte sozial- und steuerrechtliche Entscheidungen  
neu getroffen werden müssen.“

Das Gesetz drückt damit aus, dass sich die Rechts-
stellung der Lebenspartner durch die Begründung einer  
Ehe nicht verschlechtern soll und die erworbenen Rechte  
und Pflichten unberührt bleiben. Dies ist deswegen 
konsequent, weil es sich bei der Umwandlung der 
Lebenspartnerschaft zwar um eine neue Form eines 
Statusverhältnisses handelt, die Identität des Statusver-
hältnisses aber unberührt bleibt (Schwab, FamRZ 2017, 
1284, 1288). Der Wechsel von der Lebenspartnerschaft  
in die Ehe bedeutet daher nicht, dass die Lebenspartner 
die Lebenspartnerschaft beenden und mit der Ehe ein  

neues Rechtsverhältnis begründen. Es handelt sich um  
den Fall einer identitätswahrenden Umwandlung 
(Schwab a.  a.  O.). Art.  3 Abs.  2 bringt gerade den Ge-
danken der Kontinuität der Rechtsverhältnisse zum 
Ausdruck.

Haben die Lebenspartner einen Partnerschaftsvertrag ge-
schlossen, gilt dieser Partnerschaftsvertrag auch nach 
der Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe 
mit der Maßgabe fort, dass er ggf. durch Auslegung an 
die nunmehr geltenden Neuregelungen anzupassen ist. 
Nach der Gesetzesbegründung sind die Ehegatten nach 
der Übergangsvorschrift des Art. 3 Abs. 2 rückwirkend 
so zu behandeln, als wären sie bereits seit Begründung 
der Lebenspartnerschaft miteinander verheiratet (Schwab 
a.  a.  O.). Keine Schwierigkeiten ergeben sich dabei, 
soweit zwischen LPartG und dem Eherecht ein Gleich- 
klang besteht.

a)	 Güterrecht
Nach §  6  LPartG lebten die Lebenspartner bislang im 
Güterstand der Zugewinngemeinschaft, sofern sie 
durch den Lebenspartnerschaftsvertrag gem.  §  7  LPartG 
nicht etwas anderes vereinbart haben (§  6 S.  1 LPartG). 
Güterrechtlich bestehen zwischen der eingetragenen 
Lebenspartnerschaft und der Ehe keine Unterschiede. 
Demzufolge gilt auch der zwischen den Lebenspartnern 
geschlossene Lebenspartnerschaftsvertrag hinsichtlich  
des Güterstands weiterhin fort. Haben die Lebens-
partner seinerzeit den Güterstand der Zugewinngemein-
schaft ausgeschlossen oder modifiziert, wirkt sich die 
Umwandlung der eingetragenen Lebenspartnerschaft 
in eine Ehe auf den Güterstand und die lebenspartner
schaftlichen Vereinbarungen nicht aus (Schwab a.  a.  O.). 
Es verbleibt daher auch im vorliegenden Fall dabei, 
dass für die Lebenspartner nach der Überführung der 
Lebenspartnerschaft in eine Ehe weiterhin der Güter- 
stand der Gütertrennung maßgeblich ist.

b)	 Versorgungsausgleich
aa)  Allgemeines
Gem. §  20 Abs.  1  LPartG fand nach bisheriger Rechts- 
lage zwischen den eingetragenen Lebenspartnern im  
Falle der Aufhebung der Lebenspartnerschaft ein Aus-
gleich von Anrechten entsprechend den Bestimmungen 
des VersAusglG statt. Nach §  20 Abs.  3 LPartG konnten 
die Lebenspartner in einem Lebenspartnerschaftsvertrag 
Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich treffen. 
Diesbezüglich waren die §§  6-8 VersAusglG entspre- 
chend anzuwenden. 

Insoweit bestehen zwischen dem Versorgungsausgleich 
zwischen eingetragenen Lebenspartnern und Ehegatten 
keine Unterschiede. Es ist deshalb davon auszuge-
hen, dass die entsprechenden Vereinbarungen zum 
Versorgungsausgleich zwischen den Lebenspartnern 
weiterhin gelten, wenn die Lebenspartner ihre Lebens-
partnerschaft in eine Ehe gem. §  20a  LPartG umwan- 
deln. Für den Versorgungsausgleich, der nach Eheum-
wandlung und späterer Ehescheidung durchgeführt wird, 
ist die „Lebenspartnerschaftszeit“ (§  20 LPartG) Teil 
der „Ehezeit“. 

bb) Exkurs: Versorgungsausgleich bei vor dem 
1.1.2005 begründeten Lebenpartnerschaften
Problematisch ist die Durchführung des Versorgungs-
ausgleichs bei vor dem 1.1.2005 begründeten Lebens-
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partnerschaften. Der Versorgungsausgleich wurde für 
Lebenspartner erst zum 1.1.2005 eingeführt (vgl. BGBl. 
2004 I, S.  3369). Wurde die Lebenspartnerschaft vor 
diesem Zeitpunkt begründet, konnten die Lebenspartner 
bis zum 31.12.2005 gegenüber dem Amtsgericht erklä-
ren, dass bei der Aufhebung der Lebenspartnerschafft  
ein Versorgungsausgleich nach §  20 VersAusglG durch-
geführt werden sollte (vgl. §  21 Abs.  4 LPartGG in der 
bis zum 31.12.2010 geltenden Fassung; hierzu Grziwotz, 
DNotZ 2005, 13, 24; Walter, MittBayNot 2005, 193,  
196 f.). 

Fraglich ist, ob mit der Umwandlung einer vor dem 
1.1.2005 begründeten Lebenspartnerschaft in eine Ehe  
nunmehr ein Versorgungsausgleich durchzuführen ist, 
wenn für die Lebenspartnerschaft bislang ein solcher 
Ausgleich nicht durchzuführen war (offenlassend 
Schwab a.  a.  O.). Mangels Vorliegen einschlägiger 
Rechtsprechung oder Literatur ist die Rechtslage 
ungeklärt. Gegen die Durchführung des Versorgungsaus- 
gleichs spricht prima facie, dass nach Art.  3 Abs. 2 für  
die Rechte und Pflichten der Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner nach der Umwandlung der Lebens-
partnerschaft in eine Ehe der Tag der Begründung der 
Lebenspartnerschaft weiterhin maßgebend ist und 
die Lebenspartner bislang keine Optionserklärung zur 
Durchführung des Versorgungsausgleichs abgegeben 
haben. Dies deutet darauf hin, dass auch mit Blick die 
Lebenspartner weiterhin kein Versorgungsausgleich 
durchzuführen ist. 

Wenn sich die Lebenspartner für die Umwandlung in  
eine Ehe entscheiden, entscheiden sie sich auch für 
die Geltung des Eherechts und damit auch für die 
Durchführung des Versorgungsausgleichs, sofern sie 
nichts Abweichendes durch einen Ehevertrag regeln. Sie 
belassen es nicht bei der zwischen ihnen bestehenden 
Lebenspartnerschaft, sondern wandeln die Partnerschaft 
in eine Ehe um. Die Überleitungsvorschrift des Art.  3 
Abs.  2 dürfte im Lichte der Gesetzesbegründung wohl 
so zu verstehen sein, dass für die Rechte und Pflichten  
als Ehegatten der Tag der Partnerschaftsbegründung  
maßgeblich ist (vgl. Schwab a.  a.  O.). Dies spricht  
dafür, dass der Versorgungsausgleich nicht nur für 
Anwartschaften ab dem Tag der Umwandlung der Le-
benspartnerschaft in eine Ehe gilt, sondern auch An-
wartschaften erfasst, die seit dem Beginn der Lebens-
partnerschaft begründet worden sind. Dieses Datum gilt 
rückwirkend als Datum der für die Berechnung nach §  1 
Abs.  1 VersAusglG maßgeblichen Ehezeit. Freilich er- 
höht sich damit nachträglich der Ausgleichswert, ohne  
dass der Versorgungsträger zustimmen müsste. Dies  
dürfte aber wohl im Sinne der umfassenden Gleich- 
stellung hinzunehmen sein.

c)	 Unterhalt
aa)  Allgemeines
Auch mit Blick auf den nachpartnerschaftlichen Unter-
halt nach Aufhebung der Lebenspartnerschaft besteht ein 
Gleichklang zwischen den Bestimmungen des LPartG 
und den Regelungen für den nachehelichen Unterhalt. 
§  16 S.  2 LPartG verweist auf die §§  1570-1586b 
BGB sowie auf §  1609  BGB. Daher war es auch den 
Lebenspartnern bislang schon möglich, nach §  1587c 
BGB Unterhaltsvereinbarungen für die Zeit nach der 
Aufhebung der Lebenspartnerschaft zu treffen. Diese 
Vereinbarungen bleiben auch weiterhin maßgeblich.  
Sie sind dahingehend auszulegen, dass an die Stelle der 

Aufhebung der Lebenspartnerschaft gem. § 15 LPartG 
die Scheidung der Ehe tritt (§ 1564 BGB).

bb) Exkurs: Unterhalt bei vor dem 1.1.2005 be- 
gründeten Lebenpartnerschaften
Bei vor dem 1.1.2005 begründeten Lebenspartnerschaften 
stellt sich die Frage nach der Überleitung mit Blick auf 
das Unterhaltsrechts. Nach §  21 Abs.  3 LPartG a.  F. 
konnte jeder Lebenspartner bis zum 31.12.2005 gegen-
über dem Amtsgericht erklären, dass die gegenseitige 
Unterhaltspflicht der Lebenspartner sich nach dem bisher 
geltenden Recht richtet. Hat ein Lebenspartner eine sol-
che Erklärung abgegeben, fragt sich, ob mit der Umwan- 
dlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe das Unter-
haltsrecht für Ehegatten gilt. Die Frage wird man beja-
hen müssen. Die Lebenspartner sind nunmehr Ehegatten. 
Demzufolge muss auf sie auch das Unterhaltsrecht für 
Ehegatten Anwendung finden. Die Lebenspartner haben 
freilich die Möglichkeit, eine Unterhaltsvereinbarung in 
einem Ehevertrag zu treffen.

d)	 Erbrecht
Nach §  10 Abs. 4 LPartG können Lebenspartner ein ge-
meinschaftliches Testament errichten, die Bestimmungen 
der §§  2266-2272 BGB gelten insoweit entsprechend. Es 
war den Lebenspartnern außerdem unbenommen, einen 
Erbvertrag (§§  2274  ff. BGB) abzuschließen. Soweit  
die Bestimmungen über den Erbvertrag auf Ehegatten  
Bezug nehmen, gelten sie auch gleichermaßen für 
Lebenspartner (vgl. §§  2275 Abs.  3, 2279 Abs.  2,  
2280 BGB). Dass § 2276 Abs. 2 BGB die Lebenspartner 
nicht erwähnt, dürfte lediglich ein Redaktionsversehen  
sein (BeckOGK-BGB/Röhl, Stand:  1.7.2017, §  2276 
Rn. 26).

Da die Lebenspartner auch bislang Erbverträge ab- 
schließen konnten und sich die erbrechtliche Rechtslage  
für Lebenspartner mit der Umwandlung der Lebens-
partnerschaft in eine Ehe nicht ändert, gilt der bisherige 
Erbvertrag weiterhin fort. Eine Anpassung des Erbver-
trages dürfte nicht erforderlich sein.

4.	 Ergebnis
Wandeln die Lebenspartner im vorliegenden Fall ihre 
im Jahre 2012 geschlossene Lebenspartnerschaft in eine 
Ehe um, dürften die getroffenen Vereinbarungen zum 
Güterrecht, zum Unterhalt und zum Versorgungsaus- 
gleich weiterhin fortgelten. Entsprechendes gilt für den  
geschlossenen Erbvertrag. 

GBO §§ 29, 137; BeurkG § 39a
Originär elektronische Eigenurkunde des 
Notars; Formerfordernis nach § 29 Abs. 1 
GBO

I. Sachverhalt
Bei Immobilienkaufverträgen erfolgt der Schutz des 
Verkäufers dadurch, dass die Bewilligung der Eintra- 
gung der Auflassung in der Urkunde nicht erklärt wird.  
Der Notar wird bevollmächtigt, die Eintragung nach 
Nachweis der Kaufpreiszahlung zu bewilligen. 

Beim elektronischen Rechtsverkehr mit dem Grund-
buchamt erfolgt die Erklärung der Bewilligung der 
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Auflassung durch den Notar (bislang beanstandungsfrei) 
in dem mit XNotar generierten Antragsanschreiben an  
das Grundbuchamt, welches mit der elektronischen quali-
fizierten Signatur versehen wird.

Ein Rechtspfleger ist nun der Ansicht, die Form des  
§ 29 GBO sei nicht gewahrt.

II. Frage
Genügt die mit qualifizierter elektronischer Signatur des 
Notars versehene Bewilligung den Anforderungen des  
§  29 GBO oder muss die Bewilligungserklärung als  
papiergebundene Eigenurkunde vom Notar unterschrie- 
ben, mit dem Farbdrucksiegel versehen, eingescannt und 
mit elektronischem Beglaubigungsvermerk versehen wer-
den?

III. Zur Rechtslage
1.	 Qualifizierte elektronische Signatur
Mit dem Gesetz zur Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte im Grund-
buchverfahren sowie zur Änderung weiterer grundbuch-, 
register- und kostenrechtlicher Vorschriften (ERVGBG; 
BGBl. 2009 I, 2713) wurden die Bestimmungen der  
§§  135 ff. GBO eingeführt. Ist eine zur Eintragung 
erforderliche Erklärung oder eine andere Voraussetzung 
der Eintragung durch eine öffentliche oder öffentlich 
beglaubigte Urkunde nachzuweisen, so kann diese  
fortan als ein mit einem einfachen elektronischen  
Zeugnis nach §  39a BeurkG versehenes elektronisches 
Dokument übermittelt werden, § 137 Abs. 1 S. 1 GBO.

§  137 Abs.  1 S.  3 GBO stellt klar, dass ein etwaiges 
Erfordernis, dem Grundbuchamt den Besitz der Urschrift 
oder einer Ausfertigung einer Urkunde nachzuweisen,  
unberührt bleibt.

Aus der Gesetzesbegründung ergibt sich zweifelfrei, dass 
mit dem ERVGBG keine Änderung der bisher gelten-
den Rechtslage beabsichtigt ist. Zu §  137 GBO führt der 
Gesetzgeber aus (BT-Drs. 16/12319, S. 29 f.):

„Zu § 137 GBO (Form elektronischer Dokumente)

Zu Absatz 1

Nach den allgemeinen Bestimmungen des Grundbuch- 
rechts sind die Eintragungsvoraussetzungen dem Grund-
buchamt grundsätzlich durch öffentliche oder öffentlich  
beglaubigte Urkunde nachzuweisen (§ 29 Absatz 1 GBO). 
Die Urkunde kann dem Grundbuchamt regelmäßig in  
(notariell) beglaubigter Abschrift vorgelegt werden.  
Satz  1 überträgt die vorgenannte Regelung wirkungs- 
gleich auf den elektronischen Rechtsverkehr. …

Im Grundbuchverfahren genügt stets die Vorlage einer 
Urkundsausfertigung. Regelmäßig genügt auch die Vor- 
lage einer beglaubigten Abschrift bzw. die Übermittlung 
eines einfachen elektronischen Zeugnisses nach §  39a 
BeurkG, es sei denn, dass auch der Besitz der Urkunde 
als eine für das Eintragungsverfahren rechtserhebliche 
Tatsache nachzuweisen ist. In diesen Fällen greift  
Satz  3. Die Vorschrift begründet selbst keine neuen  
Pflichten zur Vorlage von Urschriften oder Ausfertigungen. 
Sie greift lediglich die in Rechtsprechung und Schrifttum 
vertretenen Meinungen auf und stellt klar, dass mit der 
Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in-
soweit keine Änderung der Rechtslage verbunden ist. 

Die Regelung zielt u. a. auf Vollmachten sowie Bestal
lungsurkunden von Vormündern, Pflegern, Betreuern und 
Insolvenzverwaltern. Hier genügt die Vorlage eines ein-
fachen elektronischen Zeugnisses regelmäßig nur dann, 
wenn der Notar bestätigt, dass ihm bei Beurkundung die 
Vollmacht oder die Bestallungsurkunde in Urschrift oder 
Ausfertigung vorgelegen hat. Nach wohl herrschender 
Meinung sollen jedoch Erbscheine dem Grundbuchamt 
in Ausfertigung vorzulegen sein (vgl. Hügel, Kommen-
tar zur Grundbuchordnung, §  29 Rn.  130 ff. m.  N.). 
Gleiches gilt für Testamentsvollstreckerzeugnisse. So- 
weit das Grundbuchamt hier die Vorlage einer Ausferti-
gung verlangt, ist ein Nachweis auf elektronischem  
Weg nicht möglich, solange die Ausfertigung zwingend  
an die Papierform gebunden ist …“

2.	 Einfache elektronische Zeugnisse nach §  39a 
BeurkG 
Im Beurkundungsgesetz sind die Neuerungen des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs in §  39a BeurkG berücksich- 
tigt worden. Hiernach können Beglaubigungen und  
sonstige Zeugnisse i.  S.  d. §  39 BeurkG auch elektro-
nisch errichtet werden. Die Beurkundung von Willens
erklärungen und von sonstigen Niederschriften bleibt 
hingegen papiergebunden und kann nicht in rein  
elektronischer Form erfolgen (Winkler, BeurkG, 18. Aufl. 
2017, § 39a Rn. 7).

§  39a BeurkG spielt aber auch für weiterhin papier-
gebundene Urkunden eine Rolle, als die Norm die 
Herstellung elektronisch beglaubigter Abschriften er- 
möglicht. Von jeder notariellen Urkunde kann daher  
ein elektronisches Dokument erzeugt werden, das die 
Qualität einer beglaubigten Abschrift hat und unmittel- 
bar an Gerichte, Behörden und Beteiligte übermittelt  
werden kann. Der Notar verbleibt dann als einzige  
papierverwahrende Stelle (Winkler, § 39a Rn. 10 ff.). 

3.	 Eigenurkunden des Notars
Das Grundbuchamt scheint hier davon auszugehen, dass 
auch notarielle Eigenurkunden nur als elektronisch be- 
glaubigte Abschriften i.  S.  d. §  39a BeurkG den Form-
erfordernissen des §  29 GBO genügen und eine ori- 
ginär elektronische Eigenurkunde nicht ausreichend ist.

Errichtet der Notar aufgrund ausdrücklicher Vollmacht 
im Namen eines Beteiligten eine grundbuchrechtliche 
Erklärung als notarielle Eigenurkunde, so genügt diese 
als öffentliche Urkunde dem Formerfordernis des §  29 
GBO, wenn sie vom Notar unterschrieben und mit dem 
Amtssiegel versehen ist (Demharter, GBO, 30. Aufl. 2016, 
§  29 Rn.  35). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine  
notarielle Eigenurkunde nur in Papierform errichtet  
werden kann.

Errichtet der Notar eine originär elektronische Eigen-
urkunde, so fällt diese nicht in den Anwendungs- 
bereich des BeurkG und damit auch nicht unter den 
Begriff des einfachen elektronischen Zeugnisses nach 
§ 39a BeurkG (vgl. Meyer/Mödl, DNotZ 2009, 743, 746). 

Da der Notar als eine mit öffentlichem Glauben ver-
sehene Person handelt, kann er aber die Vorausset- 
zungen des §  137 Abs.  1 S.  2 GBO erfüllen und daher  
auch originär elektronische Eigenurkunden zum 
Grundbuch einreichen, die den Anforderungen des § 29 
GBO genügen (Meyer/Mödl, DNotZ 2009, 743; Meikel/
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Dressler, GBO, 11. Aufl. 2015, § 137 Rn. 37; Demharter, 
GBO, 30.  Aufl. 2016, §  137 Rn.  4). Es reicht somit  
aus, wenn die elektronische Eigenurkunde mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur versehen ist und das 
der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat  
die Eigenschaft als mit öffentlichem Glauben versehe-
ne Person (Notar) erkennen lässt (vgl. hierzu auch  
BeckOK-GBO/Wilsch, Stand: 1.5.2017, § 137 Rn. 5). 

Es ist also für notarielle Eigenurkunden nicht erforder-
lich (aber auch nicht schädlich), dass diese zunächst  
in Papierform erstellt werden und dann im Verfahren  
nach §  39a BeurkG eine elektronisch beglaubigte Ab- 
schrift hergestellt wird (Meikel/Dressler a. a. O.).

Die Möglichkeit, Eintragungsvoraussetzungen dem 
Grundbuchamt durch originär elektronische Dokumente 
nachzuweisen, ist auch durch den Gesetzgeber aus- 
drücklich vorgesehen und gewollt. So führt die Re-
gierungsbegründung zu §  137 GBO (BT-Drs. 16/12319, 
S. 29 f., Hervorhebungen durch das DNotI) aus:

„Behörden sowie mit öffentlichem Glauben versehene 
Personen können daneben (neben der Papierform) aber 
auch elektronische Dokumente erzeugen, die die gleiche 
Beweiskraft haben wie öffentliche Urkunden. Dazu müs-
sen diese Dokumente innerhalb der Grenzen der Amts-
befugnisse oder des zugewiesenen Geschäftskreises in 
der vorgeschriebenen Form erstellt werden (vgl. §  371a  
Abs.  2 S.  1 ZPO). (…) Beglaubigte Ausdrucke dieser 
öffentlichen elektronischen Dokumente stehen öffentli-
chen Urkunden in beglaubigter Abschrift gleich, wenn 
die Ausdrucke innerhalb der Grenzen der Amtsbefug- 
nisse oder des zugewiesenen Geschäftskreises gefer-
tigt wurden (§  416a ZPO). Sie entsprechen somit den 
Anforderungen des §  29 Abs.  1 GBO. (§  137) S.  2 GBO 
ermöglicht den Nachweis von Eintragungsvorausset- 
zungen durch solche öffentliche elektronische Do- 
kumente, ohne dass diese zunächst ausgedruckt oder 
mit einem einfachen elektronischen Zeugnis nach 
§  39a BeurkG versehen werden müssen. (…) Mögliche 
Anwendungsfälle der Vorschrift sind u.a. Eigenurkunden 
des Notars …“

Die Ansicht des Grundbuchamtes ist daher hier nicht  
zutreffend. Vielmehr ist die angewandte Praxis i.  S.  d.  
§  137 Abs. 1 S. 2 GBO zulässig und erfüllt die Vor-
aussetzungen des § 29 Abs. 1 GBO.

Folgende Gutachten können Sie über unseren Gutachten-
Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können die 
Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder mit 
Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt ebenfalls 
für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

HGB § 49 Abs. 2; WEG § 8 
Teilungserklärung durch Prokuristen
Abruf-Nr.: 158256

BGB §§ 1795, 1821, 1899, 1908i 
Wohnungsrechtsbestellung durch Betreuer, der Mit- 

eigentümer der zu belastenden Immobilie ist; 
Schenkungsverbot; Erfordernis eines Ergänzungs-
pflegers; Betreuungsgerichtliche Genehmigung
Abruf-Nr.: 157506

BGB § 242
Kein Anspruch auf Austausch einer Hypothek 
zur Sicherung einer Leibrentenverpflichtung 
gegen Bankbürgschaft

Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz, dass der 
Sicherungsgeber, der mit dem Sicherungsnehmer 
eine bestimmte Sicherheit vereinbart hat, einen Aus- 
tausch dieser Sicherheit gegen eine ihm genehmere 
verlangen kann (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom  
3. Februar 2004 – XI ZR 398/02, BGHZ 158, 11)

BGH, Urt. v. 30.6.2017 – V ZR 248/16

Problem
Beim Erwerb einer Eigentumswohnung wurde als 
Gegenleistung neben der Zahlung eines Barkaufpreises 
eine Leibrentenverpflichtung des Käufers vereinbart. 
Zur Sicherung der monatlichen Rentenzahlungen 
wurde zugunsten des Verkäufers eine (Höchstbetrags-)
Sicherungshypothek in das Grundbuch eingetragen. 
Mittels Finanzierungsvollmacht bestellte der Käufer 
unter Ausnutzung eines zur einmaligen Ausnutzung 
bewilligten Rangvorbehalts eine erstrangige Grundschuld 
zugunsten einer Bank. Dabei verpflichtete er sich, die 
Grundschuld ausschließlich zur Finanzierung eines ersten 
Kaufpreisanteils und von Renovierungsmaßnahmen 
zu nutzen, deren Ausführung er im Kaufvertrag über-
nommen hatte. Nach Eigentumsumschreibung entschloss 
sich der Käufer zur Weiterveräußerung der Immobilie. 
Dieses Vorhaben wird durch die zugunsten des Ver-
käufers eingetragene Sicherungshypothek naturgemäß 
nicht unerheblich beeinträchtigt, da potenzielle Erwer- 
ber auch nach Ablösung der Grundschuld keinen in  
Abt.  III lastenfreien Grundbesitz erwerben können und 
durch die vorrangige Sicherungshypothek an der Be- 
stellung erstrangiger Finanzierungsgrundpfandrechte ge-
hindert werden. Der Käufer verlangt daher einen Aus-
tausch der Hypothek durch eine ihn weniger belastende 
Sicherheit (konkret: Bestellung einer unbefristeten, un-
widerruflichen, unbedingten und selbstschuldnerischen 
Bürgschaft eines Kreditinstituts oder Hinterlegung des 
Höchstbetrages der Sicherungshypothek).

Entscheidung
Der BGH lehnt einen Anspruch des Käufers auf Lö- 
schung der Sicherungshypothek Zug-um-Zug gegen Be-
stellung einer Austauschsicherheit im Ergebnis ab.

Ein solcher Anspruch könne nicht unter Rückgriff auf  
§ 242 BGB begründet werden. 

Maßgeblich für die Beurteilung des Löschungsan- 
spruchs sei allein die vertragliche Vereinbarung der 
Parteien. Die im Rahmen des Kaufvertrags getroffene 
Sicherungsabrede sehe eine Löschung der Hypothek  
weder ausdrücklich vor, noch könne ihr ein diesbezüg- 

Gutachten im Abrufdienst

Rechtsprechung
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licher Anspruch im Wege einer (ergänzenden) Auslegung 
entnommen werden. 

Letzteres komme bereits deshalb nicht in Betracht, weil  
es an der erforderlichen planwidrigen Regelungslücke  
im Vertrag fehle. Eine planwidrige Regelungslücke dür-
fe nur ausnahmsweise dann ausgenommen werden, wenn  
mit der betreffenden Vereinbarung erkennbar ein be-
stimmtes Ziel verfolgt worden sei, das aufgrund der 
Lückenhaftigkeit nicht erreicht werden konnte. Hin- 
gegen dürfe die ergänzende Vertragsauslegung nicht dazu 
genutzt werden, einem Vertrag entgegen dem dort zum 
Ausdruck gebrachten Parteiwillen aus Billigkeitsgründen 
einen zusätzlichen Regelungsgehalt zu verschaffen. Ist  
im Vertrag die geschuldete Sicherheit konkret be- 
zeichnet und entspricht die gewährte Sicherheit dem 
Vereinbarten, besteht demnach kein Raum für einen 
Austausch gegen vom Sicherungsgeber angebotene (ver-
meintlich) gleichwertige Sicherheiten, wenn die Si-
cherungsabrede hierfür keinerlei Anhaltspunkte enthält. 

Die bloße Tatsache, dass der Sicherungsgeber seine 
Verpflichtung später als wirtschaftlich nachteilig emp-
finde, begründe ferner auch keine Störung der Ge-
schäftsgrundlage. Eine Vertragsanpassung nach § 313 
BGB komme nicht in Betracht, weil sich in der ein- 
geschränkten Verkehrsfähigkeit der Immobilie ein Risiko 
verwirklicht habe, das nach der vertraglichen Regelung 
in den Risikobereich des Sicherungsgebers falle. 
Dieser habe den Vertragsbedingungen ausdrücklich zuge- 
stimmt, obwohl bereits im Zeitpunkt der Sicherungs- 
abrede absehbar war, dass das bzgl. der Finanzierungs-
grundschuld vereinbarte Revalutierungsverbot dazu  
führen würde, dass im Falle einer Veräußerung die  
Hypothek des Verkäufers die erste Rangstelle erhalte.

Allgemeine Billigkeitsgesichtspunkte rechtfertigten es 
überdies nicht, von dem durch die Parteivereinbarungen  
gesetzten Regelungsrahmen abzuweichen. Die Recht-
sprechung, die der BGH zum Sicherheitentausch bei 
Realkrediten entwickelt hat, sei auf die vorliegende 
Konstellation nicht übertragbar. In diesem Zusammen-
hang sei zwar anerkannt, dass ein Darlehensnehmer, 
der gegen die realkreditgebende Bank einen Anspruch 
auf Einwilligung in eine vorzeigte Darlehensablösung 
gegen angemessene Vorfälligkeitsentschädigung habe, bei 
einer Veräußerung des belasteten Grundstücks anstelle 
der Ablösung des Darlehens die Zustimmung zu einem  
bloßen Austausch der vereinbarten Sicherheiten ver- 
langen könne, wenn eine von dem Darlehensnehmer 
als Ersatz angebotene Grundschuld das Risiko der real-
kreditgebenden Bank ebenso gut abdecke wie die der 
Bank vereinbarungsgemäß eingeräumte Grundschuld, der 
Darlehensnehmer bereit und in der Lage sei, alle mit 
dem Sicherungsaustausch verbundenen Kosten zu tra-
gen, und die Bank nicht befürchten müsse, etwa bei 
der Verwaltung oder der Verwertung der Ersatzsicher- 
heit, irgendwelche Nachteile zu erleiden (vgl. BGH  
DNotZ 2004, 776). Die vorliegende Situation, in der  
die sich Sicherungsvereinbarung ausschließlich auf ein  
einziges, ganz bestimmtes Sicherungsmittel bezogen  
habe, lasse sich hiermit aber nicht vergleichen, da an-
ders als im Fall des Realkreditvertrages die Möglichkeit 
des Austausches der Sicherheit gerade nicht im 
Vertragsverhältnis angelegt sei.

Dass im konkreten Fall zudem die Gleichwertigkeit der 
angebotenen Austauschsicherheit zweifelhaft erschien,  

weil es sich anders als bei der bestehenden Hypothek  
nicht um eine dingliche Sicherheit handelte, merkt der 
BGH mangels Entscheidungserheblichkeit nur am Rande 
an.

BGB §§ 183, 878; ErbbauRG §§ 5 Abs. 1, 6  
Abs. 1 
Unwiderruflichkeit der Zustimmung des 
Grundstückseigentümers zur Veräußerung des 
Erbbaurechts

Ist als Inhalt des Erbbaurechts vereinbart, dass der 
Erbbauberechtigte zur Veräußerung des Erbbau- 
rechts der Zustimmung des Grundstückseigen- 
tümers bedarf, wird die erteilte Zustimmung un- 
widerruflich, sobald die schuldrechtliche Vereinba-
rung über die Veräußerung wirksam geworden ist. 

BGH, Beschl. v. 29.6.2017 – V ZB 144/16

Problem
Die Entscheidung beschäftigt sich mit der Frage, bis 
zu welchem Zeitpunkt eine erteilte Zustimmung des 
Grundstückeigentümers zur Veräußerung des Erbbau-
rechts (§ 5 Abs. 1 ErbbauRG) widerrufen werden kann.

Im entschiedenen Fall war zur Veräußerung des Erbbau- 
rechts die Zustimmung des Grundstückeigentümers er-
forderlich. Nach notarieller Beurkundung des Veräu-
ßerungsvertrages wurde die Zustimmung zunächst  
erteilt, sodann jedoch widerrufen. Erst hiernach bewil-
ligte der Notar auf Grundlage der ihm erteilten Voll-
macht den Übergang des Erbbaurechts und stellte den 
entsprechenden Eintragungsantrag. Das Grundbuchamt 
beanstandete mit Zwischenverfügung das Fehlen der 
Eigentümerzustimmung. 

Entscheidung
Der BGH hob die Zwischenverfügung auf und wies das 
Grundbuchamt an, den Vollzug des Eintragungsantrags 
nicht aus den in der Zwischenverfügung angegebenen 
Gründen zu verweigern.

Zunächst bestätigte der BGH, dass die Eintragung des 
Übergangs des Erbbaurechts gemäß §  15 ErbbauRG den 
Nachweis der nach §  5 Abs.  1 ErbbauRG erforder- 
lichen Zustimmung in der Form des §  29 GBO voraus-
setzt und das Grundbuchamt diese Voraussetzung von 
Amts wegen zu prüfen hat.

Die Zustimmung zur Veräußerung stelle eine empfangs-
bedürftige Willenserklärung dar, deren Voraussetzungen 
und Wirksamkeit nach den §§  182  ff. BGB zu beur- 
teilen seien. 

Die Einwilligung zum schuldrechtlichen Vertrag, mit  
dem sich der Inhaber des Erbbaurechts zu dessen Über-
tragung verpflichte, sei daher bis zum Vertragsschluss  
widerruflich, die hiernach erteilte Genehmigung im 
Hinblick auf das Verpflichtungsgeschäft unwiderruflich. 

Umstritten ist jedoch, bis zu welchem Zeitpunkt die 
Zustimmung zum dinglichen Rechtsgeschäft widerrufen 
werden kann. Insoweit hat der BGH nun entschieden,  
dass die erteilte Zustimmung unwiderruflich ist, sobald 
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die schuldrechtliche Vereinbarung über die Veräuße-
rung wirksam geworden ist. 

Die Widerruflichkeit bestehe nach §  183 S.  1. HS.  2  
BGB nur, soweit sich aus dem Rechtsverhältnis, das  
der Erteilung zugrunde liegt, nicht etwas Anderes 
ergibt. Dies sei bei dem Rechtsverhältnis zwischen Erb-
bauberechtigten und Grundstückseigentümer der Fall. 
Entstehungsgeschichte, Systematik sowie Sinn und  
Zweck der das Rechtsverhältnis von Erbbauberechtigtem 
und Grundstückseigentümer in Bezug auf das als Inhalt  
des Erbbaurechts vereinbarte Zustimmungserfordernis 
regelnden §§  5, 6 ErbbauRG sprächen dafür, dass 
die Zustimmung zur Veräußerung oder Belastung des 
Erbbaurechts nur einheitlich erteilt und nicht mehr 
widerrufen werden könne, nachdem das schuldrechtliche 
Verpflichtungsgeschäft wirksam geworden ist. Der Ge-
setzgeber sei davon ausgegangen, dass die Zustimmung 
nur einheitlich erteilt oder verweigert werden könne.  
Auch §  6 Abs.  1 ErbbauRG spreche dafür, dass das 
Gesetz auf einen Gleichlauf des rechtlichen Schicksals 
von schuldrechtlichem und dinglichem Geschäft abziele. 
Ansonsten wäre der Veräußerer schuldrechtlich ver-
pflichtet, könnte den Vertrag jedoch nicht erfüllen. Auch  
liefe der Erwerber sonst Gefahr, dass der Kaufpreis zu 
einem Zeitpunkt fällig werde, zu dem nicht sicherge- 
stellt sei, dass alle Voraussetzungen für die Vertrags-
durchführung gegeben seien. Der Grundstückseigentümer 
habe es in der Hand, vor Erteilung der Zustimmung zu 
prüfen, ob berechtigte Gründe für deren Verweigerung 
vorlägen. 

Schließlich spricht für den BGH auch der Gleichlauf 
mit dem Wohnungseigentumsrecht für das gefundene 
Ergebnis. Hier nimmt die überwiegende Ansicht an, dass 
die nach §  12 Abs.  1 WEG erforderliche Zustimmung  
zur Auflassung nicht mehr widerrufen werden kann, so- 
bald die Zustimmung zum schuldrechtlichen Kausal-
geschäft wirksam geworden ist.

D. Henrich, Internationales Scheidungsrecht – ein-
schließlich Scheidungsfolgen, 4. Aufl., Verlag Ernst  
und Werner Gieseking, Bielefeld 2017, 133 Seiten, 44.– €

Wer sich mit den Scheidungsfolgen in einem interna-
tional gelagerten Fall beschäftigt, muss sich durch ein 
ganzes Gestrüpp von verschiedenen nationalen und euro- 
päischen Rechtsakten kämpfen: Brüssel IIa-VO, Rom III-
VO, EuUnthVO, HUP, EGBGB, KSÜ und künftig auch  
die EuGüVO – um nur die wichtigsten Rechtsakte zu 
nennen. Dass die internationalen Fragen immer wich-
tiger werden, ist eine Plattitüde, ändert aber nichts da-
ran, dass sich auch das Notariat mehr und mehr diesen  
Fragen stellen muss. Wer auf der Suche nach einer 
kompakten, angenehm lesbaren und auf den Punkt ge- 
schriebenen Darstellung zum internationalen Schei-
dungsrecht ist, liegt beim Griff zum Werk von Dieter 
Henrich genau richtig. Selbst komplizierte Materien, wie 
das unangenehme Versorgungsausgleichsrecht (V.), er-
schließen sich dem Leser ohne Weiteres. Auch im IPR  
erfahrene Notare werden an dem Buch gewiss Freude  
haben.

Notarassessor Dr. Johannes Weber

K. Schmidt (Hrsg.), Münchener Kommentar zum 
Handelsgesetzbuch, Band 1, §§  1-104a, 4. Aufl., C.  H.
Beck Verlag, München 2016, 1616 Seiten, 259.– €

Der Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch 
ist eines der Standardwerke, dessen Bedeutung in einer 
Buchbesprechung nicht mehr besonders hervorgehoben 
werden muss. Es handelt sich um einen klassischen 
Großkommentar, der für die Praxis ebenso wie für die 
Wissenschaft des Handelsrechts maßstabsetzend ist. 
2016 ist der erste Band in vierter Auflage erschienen. 
Für den Notar interessant sind darin insbesondere die 
Erörterungen zu Handelsregister, Handelsfirma, Prokura 
und Handlungsvollmacht. Großen Praxisbezug hat die 
Kommentierung des Firmenrechts von Heidinger (§§  17-
24, 30), denn sie gibt einen umfassenden Überblick 
über die ausgesprochen kasuistische Rechtsprechung 
zur Firmenbildung. Dabei vernachlässigt sie aber 
nicht die Neuorientierung des Firmenrechts im Zuge 
der Handelsrechtsreform von 1998. Dies ist nicht 
selbstverständlich; häufig werden in der Literatur nämlich 
die überkommenen Grundsätze unkritisch fortgeschrieben. 
Gleichfalls auf hohem Niveau steht die Erörterung von 
Prokura und Handlungsvollmacht (§§ 48-58): Krebs  
stellt sich zwar bisweilen gegen die h.  M., weist damit  
aber auch auf die „neuralgischen Punkte“ hin. Gerade  
manche Fragen der Prokura sind dogmatisch sehr ansp- 
ruchsvoll und bereiten der Praxis nicht selten Schwie-
rigkeiten; man denke nur an die verwirrenden und oft  
nicht einheitlich gebrauchten Begrifflichkeiten zur Er- 
fassung der Gesamtprokura („echte“, „unechte“, „ge-
mischte“, „echte gemischte“, „halbseitig gemischte“ Ge-
samtprokura bzw. Gesamtvertretung; vgl. § 48 Rn. 72 ff.).

Der Notar wird nicht immer am Gesamtbezug des 
Münchener Kommentars zum HGB interessiert sein,  
denn viele Materien des HGB berühren seine Tätigkeit  
nur marginal. Zu den Bänden, die für den Notar interes- 
sant sind, gehört aber sicherlich der vorliegende erste  
Band.

Dr. Simon Blath

H.-F. Krauß, Immobilienkaufverträge in der Praxis, 
8.  Aufl., Carl Heymanns Verlag, Köln 2017, 2341  
Seiten (inkl. CD-ROM), 149.– €

Das umfangreiche Werk von Hans-Frieder Krauß zum 
Immobilienkaufvertrag gehört seit langem zur absolu-
ten Standardausstattung in jedem Notariat. Die umfas-
senden Erläuterungen werden vielfach durch Formu-
lierungsvorschläge und umfangreiche Gesamtmuster er-
gänzt, die das Werk zu einem hilfreichen Begleiter für  
die tägliche Praxis werden lassen, nicht nur für Notare  
und Notarassessoren, sondern auch für die mit Vorbe-
reitung und Abwicklung von Immobilienkaufverträgen 
befassten Mitarbeiter im Notariat. Der „Krauß“ bie-
tet dabei neben umfangreichen Hinweisen für das 
„Standardgeschäft“ des Notars im Immobilienrecht auch 
wertvolle Hilfestellungen für die Vertragsgestaltung 
in „Sonderfällen“, beispielsweise für den immer häu-
figer gewünschten Mitverkauf von Fotovoltaikanlagen, 
die Übertragung von Urhebernutzungsrechten oder die 
Berücksichtigung von Fischereirechten.

Die um 350 Seiten angewachsene 8. Auflage des 
Werkes berücksichtigt die in der Zwischenzeit erfolgten 

Literaturhinweise
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Gesetzesänderungen und die aktuelle Rechtsprechung.  
Neu aufgenommen hat Krauß unter anderem Ausfüh-
rungen und Musterformulierungen im Hinblick auf  
die Veräußerung von Immobilien zur Alterssicherung 
(Verkauf gegen Gewährung von Leibrente oder Woh-
nungsrecht), Darlehensgewährung durch den Verkäufer 
oder Rückvermietung an den Verkäufer. Es finden sich 
auch Erläuterungen zur Kombination von Kauf- und  
Werkverträgen und Vereinbarung von Einzelwerk- 
leistungen bei Bestandsobjekten. Deutliche Erweite- 
rungen hat u. a. der steuerrechtliche Teil erfahren. Die 
Ausführungen zum elektronischen Grundbuchverkehr  
wurden ebenfalls ergänzt. Durch ein neues umfang- 
reiches Gesamtinhaltsverzeichnis sollen die gesuchten 
Inhalte nun leichter auffindbar sein. 

Auch in der neuen Auflage bleibt der „Krauß“ damit  
ein unverzichtbares Hilfsmittel für die tägliche Praxis.

Notarassessorin Karin Raude

Forschungsstelle für Notarrecht an der Ludwig-
Maximilians-Universität München

Tagung "Der eingetragene Verein mit wirschaft-
lichem Geschäftsbetrieb"

Veranstaltungsort: 
Senatssaal (E 106/110 im 1. Obergeschoss), Geschwister-
Scholl-Platz 1, 80539 München

Datum: 
Mittwoch, 8.11.2017, ab 17.30 Uhr (s.t.)

Referenten: 
Prof. Dr. Lars Leuschner, Universität Osnabrück

„Neuordnung der Vereinsklassenabgrenzung – Die 
Kita-Rechtsprechung des BGH und die abgebrochene 
Vereinsrechtsreform“

Prof. Dr. Mathias Habersack, Ludwig-Maximilians-
Universität München

„Der Verein als Konzernspitze“

Podiumsdiskussion mit den Referenten und einem 
Impulsstatement von: Notar Prof. Dr. Dieter Mayer, 
München, 1. Vizepräsident des FC Bayern München e. V.

Teilnahmegebühr: 
wird keine erhoben

Anmeldungen: 
per Anmeldeformular unter http://www.jura.uni-mu-
enchen.de/forschung/forschungsstellen/forschung_
notar/veranstaltungen/index.html oder per E-Mail an 
FS-Notarrecht@jura.uni-muenchen.de

Kontaktdaten: 
Forschungsstelle für Notarrecht an der Ludwig-Maximilians.
Universtität München
Prof.-Huber-Platz 2, 80539 München
Tel: 089/2180-2794, Fax: 089/2180-3159
E-Mail: FS-Notarrecht@jura.uni-muenchen.de
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